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Landeshauptstadt Magdeburg 

Änderungsantrag 
 

 
Zum Verhandlungsgegenstand 

 
Datum 

DS0258/21/6  öffentlich DS0258/21 27.08.2021 

 

Absender  
 
Jugendhilfeausschuss      

 

Gremium 
 

Sitzungstermin 

Finanz- und Grundstücksausschuss 01.09.2021 
Ausschuss für Familie und Gleichstellung 07.09.2021 
Stadtrat 09.09.2021 

 

Kurztitel  
 
Jugendhilfeplanung für die Erbringung von Leistungen in den Bereichen der Kinder- und 
Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit, des 
Kinder- und Jugendschutzes und der Familienarbeit - ab 2022 

 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat möge beschließen, dass in der Beschlussvorlage zur Drucksache DS0258/21 

der Beschlusspunkt 4/ die Bestandswahrung Umsetzung findet:  

Beschlusspunkt 4 ist in Beschlusspunkt 1 zu integrieren. Zudem ist folgende Formulierung 

des Beschlusspunkt 4 wie folgt zu ändern:  

“Das bisher kommunal betriebene Kinder- und Jugendhaus „KJH Müntzer" wird mit Wirkung 

zum 31. Dezember 2021 als Standort aufgegeben. Die aufzugebende Liegenschaft am 

Standort Thomas-Müntzer-Straße 23 in 39116 Magdeburg wird dem „Arbeiter-Samariter-

Bund Regionalverband Magdeburg e. V." ab 01. Januar 2022 unentgeltlich zur Nutzung 

eines sozialen Zweckes dienenden Liegenschaft auf der Grundlage eines Leihvertrages 

überlassen” ist zu ergänzen in: “Das bisher kommunal betriebene Kinder- und Jugendhaus 

„KJH Müntzer" wird mit Wirkung zum 31. Dezember 2021 als Standort im Sinne des 

Subsidiaritätsprinzips an freie Träger übergeben”. 

Begründung: 

Als logische Folge der Bestandswahrung der Angebote soll der Bestand der Angebote in den 

VGs gewahrt bleiben. Sollten städtisch organisierte Einrichtungen, ob Krankheit oder aus 

anderen Beweggründen nicht gehalten werden können, sollten im Sinne der Subsidiarität 

freie Träger angesprochen werden, die Interesse bekundet haben. Sollten in dem VG noch 

keine Träger Interesse zur Übernahme einer Einrichtung bekundet haben, so muss eine 

öffentliche Ausschreibung des Angebotes erfolgen. Der von Trägern gemeldete Mehrbedarf 

muss transparent dargestellt werden.  

 

 

Dennis Jannack 
Vorsitzender Jugendhilfeausschuss 
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